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A N T RAG P n .. ..,~ . 
I CI" •• 

der Abgeordneten Dr. Fischer, Dr. Nock, Peter 

und Genossen 

betreffend Änderung des Geschäftsordnungsgesetzes 1975 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom 1 mit de~ das Bundes-

gesetz vom 4 • Juli 1975 f BGB1. Nr .. 410, über die 

Geschäftsordnung des Nationalrat_es (Geschäftsord

nungsgesetz 1975) geändert vlird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz vom 4. Juli 1975,BGBl. Nr. 410, über 

die GS!schäftsordnung des Nationalrates (Geschäftsordnungs

gesetz 1975) wird geändert wie folgt: 

1. § 10 hat zu lauten~ 

. n§ 10. (1) Die Abgeordneten dürfen \-legen der in Ims

übung ihres Berufes geschehenen Abstimmungen niemals, \"7e

g:en der in diesem Beruf gemachten mündlichen oder schr.ift

lichen Äußerungen nur VOrn Nationalrat vcrant'\,vortlich ge

macht T,.·ierdel1. 

(2) Die Abgeordneten dürfen wegen einer strafbaren 

Handlung - den Fall der Ergreifung auf frischer Tat bei Ver

übung eines Verbrechens ausgenommen - nur mit ZustiJ-:1mung 

des Nationalrates verhaftet werden. Desgleichen bedürfen 

liausc1.urchsuchun\]cü bei Abgeordneten der Zustil:ul1ung des Na

tionCllratcs. 
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(3) lmsonst:en dürfen Abgeordnete ohne Zustimmung des 

Nationalrat(~s \-legen einer strafbaren Handlung nur dann be

hördlich verfolgt vJcrden, wenn diese offensichtlich in kei· .. 

nem ZUSillnmenhang mit der politischen Tätigkeit des betref

fenden Al:.georcl'neten steht. Die Behö::::-de hat jedoch eine Ent

scheidung des Nationa.lrates über das Vorliegen eines sol

chen Zusa.rnmenhanges einzuholen, ",,?nn dies der betreffende -

p.bgecrdnete oder ein nrittel der Hitglieder des mit diesen 

Imgelegenheiten b.etrauter. ständigen Ausschusses verlangt .. 

Im Falle eines solchen Verlangens hat jede beh<:)rdliche Ver

folgungshandlung sofort zu unterbleiben oder ist eine sol

che abzubrechen~ Entscheidet der Nationalrat, daß ein Zu

sa..'TI2enhang mit der pOlitischen Tätigkeit des betreffenden 

;'~bgeordneten besteht, hat er gleichzeitig über seine Zu

S·t.UT'.J.llung zur behördlichen Verfolgung des betreffenden Abge'" 

ordn~ten zu beschließen .. -
i 

(4) Die Zustimmung des Nationalrates gilt in allen diesen 

Fällen als -erteilt,wenn der Nationalrat über ein entsprechen

des Ersuchen de::.: zur Verfolgung berufenen Behörde nicht in

nerhalb von acht \'Jochen entschieden hat·. 

(5) Im Falleder Ergreifung auf fri~cher 'l'at bei Verübung 

eines Verbrechens hat die Behörde dem Präsidenten des Natio-

. nalrates sogleich die geschehene Verhaft1.:mg bek.anntzugeben~ 

v-lenn es der Nationalrat oder in der tagun9sfreien Zeit der 

rni-t diesen Angelegenheiten betraute st.ändige Ausschuß verlangt! 

muß die Haft aufgehoben oder die Verfolgung überhaupt unter

lassen \ve-cden .. 

(6) Die Ir.1!uuni tät der Abgeordneten endigt mit dem 'rag 

des Zu sam..'1lentr it·tes des neugewählten Nationalrates I bei Or

ganen des Nationalrates, deren Funktion über diesen Zeitpunkt 

hinausgeht, mi-t dem Erlöschen dieser Funktion." 
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2. § 14 Abs. 3 und 5 haben zu lauten: 

"(3) Dem Prasldenten des Nationalrates stehen insbesondere 

auch die Ernennung der Bediensteten der Parlamentsdirektion 

und alle librigen Befugnisse in Personalangelegenheiten 

dieser Bediensteten zu. 

(5) Bei der Vollziehung der dem Präsidenten des 

Nationalrates nach Art. 30 B-VG zustehenden Verwaltungs

angelegenheiten ist dieser oberstes Ven·.;altungsorgan und 

übt diese Befugnisse allein aus. Die Erlassung von Ver

ordnungen steht dem Präsidenten des Nationalrates insoweit 

zu, als diese ausschließlich im Art. 30 B-VG geregelte 

Ven·;alt1.lngsangelegenheiten betreffen." 

Die bisherigen Abs. 5 bis 7 erhalten die Bezeichnungen 

6 bis 8. 

3. In 'der Aufzählung des § 21 Abs. 1 hat die 9. Po

sition zu lauten: 

"Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung von 

Abgeordneten gemäß § 10 Abs. 2 und l\.bs. 3 erster Satz, Er-:

suchen um Entscheidung über das Vorliegen eines ZUSili"TIffien

hanges im Sinne des § 10 Abs~ 3 und Nitteilungen von Behör

den gemäß § 10 Abs. 5; 11 

4. § 23 Abs. 3 ha t zu lau ten: 

11 (3) Ersuchen um Zustirmn'..lng zur behördlichen Verfol

gung von Abgeordneten gemäß § 10 Abs. 2 und Abs. 3 erster 

Satz, Ersuchen um Entscheidung über das Vorliegen eines Zu

saIru"TIenhanges im Sinne des § 10 Abs. 3 und I:-Utteilung,m von 

Behörden gemiiß § 10 Abs. 5, Anträge von Behörden gemäß Art. 

63 Abs. 2 B-VG, Ersuchen um die Ermäch'tigung zur Verfolgung 

von Personen wegen Beleidigung des Nationalrates, Zuschrif

t:Cl1 über die Ernennung von Hitglicdcen der Bunc1esrqgierung 

und von Staatssekretfiron sowie Petitionen werden nicht ver

vielfilltigt und verteilt." 
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5. Im § 52 Abs. 4 hat der erste Satz zu lauten: 

n (4) Die im § 21 11.bs. 1 und 2 angeführten Verhandlungs

gegenstände mit Jl..usnahme der Ersuchen um Zustirru'1lung zur be

hördlichen Verfolgung von Abgeordneten gemäß § 10 Abs. 2 und 

Abs _ 3 erster Satz, der Ersuchen u..rn Entscheidung über das 

Vorliegen eines Zusammenhanges im Sinne des § 10 Abs. 3 und" 

der Mi"tteilungen von Behörden gemäß § 10 Abs. 5 I der Anträge 

von Behörden gemäß Artikel 63 Abs_ 2 B-VG, der Ersuchen um 

die }-;rmächtigung zur Verfolgung von Personen ""egen Beleidi

gung des Nationalrates und der Petitionen werden als Beila

gen zu den Stenographischen Protokollen ~erausgegeben. tJ 
.' .-

6.· a} § 80 Abs. 1 hat zu lauten: 

" (1) Ersuchen um Zust:i.rnmung zur behördlichen Verfolgung ei

nes F.bgec:::-dneten gemäß § 10 Abs. 2 und Abs. 3 erster Satz, 

Ersuchen um Entscheidung über das Vorliegen eines Zusa:11men

hanges im Sinne des § 10 Abs. 3, Nitteilungen von Behörden 

gemäß § 10 Abs. 5, Anträge von Behörden g~~äß Art. 63 Abs.2 

B-VG sor.·lie Ersuchen Ut\l. die Ermächtigung zur Verfolgung 

von Personen vlegen Beleidigung des Na"tionalrates "'leist der 

Pr~isiaent dem mit diesen Angelegenheiten betrauten stän-· 

digen Ausschuß (Irrmunitätsausschuß) sofort nach dClIl Einlangen 

zu. 1t 

b)' Im Abs. 2 des § 80 ist die Zitierung n§ 10 Abs. 3" 

du.rch den l\usdruck "§" 10 Abs. 5" zu ersetzen-

c) Im Abs. 3 des § 80 hat es statt l'§ 10 Abs. 2
U 

numnehr n§ 10 Abs. 4" und sta·tt lisechsi:iöchigenll "acht.;" 

vlöchigen" zu lauten. 

d) Im Abs. 4 des § 80 ist das Wort "sechswöchigen" 

durch den Ausdruck "achtwöclügen" zu e:csetzen. 
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. 7., § 106 hat zu lauten: 

"§ 106. Verlangen eines Drittels der Mitglieder,des 

lruuuni tätsa~sschusses auf Einholung einer En~tscheidung des 

Nationalrates im Sinne des § 10 Abs. 3 r Ver l2.ngen auf Ein

berufung einer außerordentlichen Tagung gemäß § 46 Abs. 2, 

Verlangen auf Durchführung einer VOlksabstbnmung gemäß §§ 84 

Abs. 1 oder 85: sQT,·;ie Begehren auE Aufhebung eines Bundesge

setzes durch den Verfassungsgerichtshof gemäß § 86 sind . 

schriftlich mit den eigenhändigen ,Unterschr'iften der Abge

ordneten an den Präsidenten zur weiteren verfassungsmäßi

gen Behandlung zu rieh,ten. 1I 

8. Im § 107 ist die Zitierung "§ 10 Abs. 2 11 durch 

den Ausdruck "§ 10 Abs. 4" zu ersetzen. 

, 

Artikel II' 

Dieses Bundesgesetz tritt am 1. 10. 1979 in Kraft. 

Dieser Antrag ist ge:mäß § 108 der Geschäf,tsordnung 

einer ersten Lesung zu unterziehen. 
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E r 1 ä u t e run gen 

I. 

Durch das Bundesverfassungsgesetz vom 12. Härz 1979, 

BGB1.Nr. 134, \"mrden die Bestirnmungen des Art. 57 B~VG in 

der Fassung von 1929 über die parlamentarische Immunität 

der Mitglieder des Nationalrates neu gefaßt. Die neuen ge

setzlichen Bestimmungen treten mit 1. Oktober 1979 in Kraft. 

Auf Grund dieser Neufassung des Art. 57 B-VG bedarf die 

behördliche Verfolgung von-Mitgliedern des Nationalrates 

\-7egen einer strafbaren Handlung grundsätzlich nur dann der 

zustirnrnung dieses Vertretungskörpers I t",enn die strafbare -

Handlung mit der politischen Tätigkeit des betreffenden Abge

ordneten in Zusarrm1enhang steht. Ist ein solcher Zusaro..-rn,:mha.ng 

offensichtlich nicht gegeben,bedürfen behördliche Verfolgungs

maßnahmen gegen lillgeordnete \'legen einer strafbaren Handlung 

nicht der ZustiIrL-rnung des Nationalrates. 

In jedem Fall darf jedoch - ""ie bish~r ein Abgeordneter, 

den Fall der Ergreifung auf frischer Tat bei Verübung eines 

Verbrech~ns ausgenommen; nur mit Zustirru.'1lUng des Nationalrates 

verhaftet Ylerden. Ebenso bedürfen Hausdurchsu~hungen bei 

1-1 i tgliedern des Nationalrates in jedem Fall der Z ustiro.'1lu!lg 

des Vertre-tu!lgskörpers (Art. 57 Abs. 2 B-VG). 

Die Entscheidung des Nationalrates ist auch einzuholen, 

'Vlenn z',rar die zur Verfolgung berufene Behörde einen Zusammen

hang zwischen einer strafbaren Handlung eines Abgeordnete~ 

und seiner polj:l:ischen Tätigkeit vernein-t, der betreffende 

Abgeordne-tc oder ein Drit-cel der Nitglieder des mit diesen 

Angelegenheiten betraute~ständigen Ausschusses aber eine 

solche Entscheidung verlangt. Liegt ein solches Verlangen vor,_ 

hat jede Verfol9ungshandlung zu unterbleiben. Bereits einge .... 

leitete Vcrfolgungsffi2.ßnahmen sind abzubrechen (Art. 57 Abs.3 B-VG 
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Ubcr behördliche Ersuchen im Sinne des Art. 57 B-VG 

hat der Nationalrat innerhalb von acht Wochen - wobei in 

diese Frist die t<:lgungsfreie Zeit nicht einzurechnen ist 

zu entscheiden. Der Präsident des Nationalrates hat spätestens 

a.rn vorletzten Tag der achtwöchigen Frist über'ein solches 

Ersuchen abs-timrD,en zu lassen. Erfolgt eine Entscheidung des 

Nationalrates innc::rhalb von acht Wochen nicht, gilt- di.e Zu--
stimrnung des -Nationalra-tes als erteilt. (Art~ 57 l\bs. 4 B-VG) .. 

Durch das Bundesverfassungsgesetz vom 22. Juni 1977, BGBlo 

Nr. 323, wurde überdies Art ~ 30 B-VG novell.iert, da sich in de·r 

Vergangenheit immer wieder Auffassungsunterschiede hinsichtlich 

der Vollziehun~ desselben ergeben hatten. Dies hatte dazu ge

führt, daß zuletzt bei der Behandlung des Bundesbediensteten

Schutzgesetzes (BGB1.Nr. 164/1977) eine Verfassungsbestirnmung 

in den Gesetzentwurf aufgenommen wurde I durch wl~lche der Präsi·

dent des Nationalrates für Angelegenheiten, die ausschließlich 

die Parlamentsdirektion betreffen - von einer hier nicht wesent

lichen Ausnahme abgesehen - 1 roi t der Voll ziehung dieses Bundes-

gesetzes betraut wurde. Damit war auch das Verordnungsrecht des 

Präsidenten des Nationalrates - allerdings nur im Rahmen der er

wähnten Angelegenheiten..., klargestellt. Aus diesem Anlaß wurde da

her die gegenständliche Novellierung vorgenommen, um künftige .Auf:" 

fassungsunterschiede hinsichtlich der Vollziehung des Art. 30 B-VG 

auszuschließen. Zweck der Novellierung war nicht eine Veränderung 

des Autonomiebereiches des Präsidenten des Nationalrates! sondern 

die eindeutige Klarsteliung der Rechtslage. 

III. 

Durch den vorliegenden Initiativantrag sollen die Bestim

mungen des Geschäftsordnungsgesetzes 1975 den erwähnten ver

fassungsgesetzlichen Normen angepaßt werden. 
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Zu den einzelnen Bestir!.1.ffiungen ist zu bemerken: 

Zu Ziffer 1 (§ 10L: 

Aas. 1 enthält die Reaeluna über die "berufliche" 
J J 

Iw.murd,tät. Dü~se ist künftighin auch bezüglich schriftlicher' 

Äußerungen in Ausübung einer parlamentarischen Funktion. ge-

, { ~ .... .L. h 7 Ab-genen A~~. J s. 1 B-VG} .. 

Abs~ 2 gibt die Bestirr.mungeh-des neugefaßten Art. 51 

Abs. 2 B-VG über die Zulässigkeit der Verhaftung von Abge

ordneten. und der Hausdurchsuchungen bei solchen \-lieder. 

l'~bs. 3 entsprich't dem Art. 57 Abs. 3 B·-VG; darüber hinaus 

soll aber im Interess~ einer möglichst raschen Erled~gung 

von Immunitätsangelegenheiten festgelegt Herden, daß gleicho
-

zei tig mit der Entscheidung, \'lOnach, z\,Tischen einer straf- ,,:~ .. ' 

baren Handlung und der politischen Tätigkeit eines Abgeordneten 
. 

ein Z üsamrnenhang gegeben ist, der Nationalra't über die Frage 

der Zusti!:"'u'1lung zur behördlichen Verfolgung zu beschließen hat .. 

Abs. 4 hat den ersten Halbsatz des Art. 57 Abs. 4 B-VG 

zum Inhalt, 'j,'lonach die Zustimmung des Na-tionalrates als er

teilt gilt, wenn über ein entsprechendes Ersuchen nicht 

innerhalb von acht Hochen entschieden worden ist. 

Abs. 5 gibt den Art. 57 Abs. 5 B-VG ,.,rieder und regelt 

das Verfahren bei Verhaftung eines Abgeordneten im Falle 

der Ergreifung auf frischer Tat bei Verlibungeines V~rbrechens. 

Abs. 6 entspricht den Bestimmungen des Art. 57 Abs. 6 B-VG 

über die Dauer der parlamentarische~ Immunität. 
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Zu Ziffer 2 i§ 14 Abs. 3 und 5): 

Die Neufassung der Abs. 3 und 5 des § 14 trägt den 

Bestimmungen der Abs. 4 und 6 des Art. 30 B-VG in der 

Fassung des Bundesverfassungsgesetzes vom 22. Juni 1977, 

BGEl.Nr .. 323, Rechnung. Durch diese verfassungsgesetzliche 

'Regelung wurde klargestell.t (siehe Bericht des Ver

fassungsausschusses vom 27. Hai 1977, 540 der Beilagen 

des Nationalrates, XIV. GP), daß der Präsident des National

rates bei Vollziehung der ihm nach Art. 30 übertragenen 

Ve!:vlaltungsagenden oberstes Venvaltungsorgan ist, . 

dem im Sinne des Art. 18 Abs. 2 B-VG auch ein Verordnungs

recht in jenen VerwaltungsangelegenheitenzukoIT~t, die aus

schließlich den Bereich der Organe der Gesetzgebung des' 

Bundes betreffen. 

Zu Ziffern 3, 4, 5 und 6: 

Entsprechend der Neufassung des § 10 sind Bestimmungen 

im § 21 Abs. 1 {Aufzählung der Irnmunitätsangelegenheiten be- . 

treffenden Verhandlungsgegenstände}, des§ 23 Abs. 3 (keine 

Vervielfäl tigung und Ver.teilung von Vorlagen, die ImrulL.'1i täts

angelegenheiten betreffen) ,. des § 52 Abs. 4 erster Satz (Vor

lagen, die Immunitätsangelegenheiten betreffen, sind nicht 

als Beilagen zu den stenographischen Protokollen herauszu

geben) und im § 80 (Verf2hren betreffend Vorlagen in I~nunitäts

angelegenheiten) zu ändern. 
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Das Verlangen eines Drittels der Hitglieder deslIfu,mnitäts

ausschusses auf Entscheidung des Nationalrates darüber, ob 

eine strafbare Handlung eines Abgeordneten im Zusam.'1lenhang 

mit dessen politischer Tätigkeit steht, ist schriftlich mit 

den eigenhändigen Unterschriften der Abgeordneten an den 

Präsidenten des Nationalrates zu richten. Dies entspricht dem 

Grundsatz, daß der Präsident den Nationalrat nach außen ver

tritt bz~.;. daß de::::- Nationalrat ocler dessen Ausschüsse nach 

außen nur über den Präsidenten verkehrena 

Ähnlich wie e-t"'la bei Begehren auf Aufhebu!1g eines Bundes

gesetzes durch den Verfassungsgerichtshof gemäß § 86 GOG 

kann auf eine ausdrückliche Normierung v~rzichtet vlerden, 

daß der Präsident das Verlangen eines Drittels· cer Hitglieder 

des Imrrillnitätsausschusses der zur Verfolgung berufenen Be

hörde bek~nntzugeben hat, die sodann - wie auch für den Fall, 

~2ß der betreffende Abgeordnete eine Entscheidung des National

rates über das Vorliegen eines solchen Zusa.m..rnenhanges ver

langt - ein entsprechendes Begehren und gleichzeitig das Er

suchen um ZustiImnung zur behördlichen Verfolgung dem National

rat vorzulegen· hat. 

~Ziffer ~: 

Im § 107 ist im Hinblick auf die Neufassung des §10 

eine Zitierung zu ändern. 

Zu Artikel II: 

Die Novelle zmn Geschäftsordnungsgesetz soll wie der neu

gefaßte Art. 57 B-VG am 1. Oktober 1979 in Kraft treten. 
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